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An Frau Ellen Höhn,                                                                            An Herrn Prof. Dr. med. Dipl-Psych. Günther, 
Leiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes                                       Leiter der psychiatrischen Abteilung der Nervenklinik Bamberg 
Stadt-Jugendamt Bamberg,                                                                  Sankt-Getreu-Strasse 14 – 18 
Geyerswörthstrasse 1                                                                           96049 Bamberg 
 
An Herrn Vormundschaftsrichter Dr. Lassmann,                                An Herrn Prof. Dr. med. Dr. .h. c. Rascher, 
Amtsgericht Bamberg                                                                          Klinik mit Poliklinik 
Vormundschaftsgericht                                                                        Für Kinder und Jugendliche 
Synagogenplatz 1                                                                                 Loschgestrasse 15 
96047 Bamberg                                                                                    91054 Erlangen 
 
An Herrn Dr. Strauch,                                                                          An Herrn Amtsrichter Herbst, 
Landratsamt Bamberg                                                                          Amtsgericht Bamberg 
Gesundheitswesen und Ernährungsberatung                                        Synagogenplatz 1 
Ludwigstrasse 25                                                                                  96047 Bamberg 
96052 Bamberg 
 
An Frau Dipl.-päd. Burger                                                      Frau Dipl.-Psych. Isabella Jäger                                                    
Kinder –und Jugendlichenpsychotherapeutin                                       Krelingstrasse 4                 
Systemische Paar- und Familientherapeutin                                         90408 Nürnberg                                
Geschwister-Gummi-Stiftung                                                  
Schießgraben 7                                                                                     
95326 Kulmbach 
 
An Herrn Dr. Dirk Nieber                                                                     An Herrn Johann Sagstetter 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie                                            Amtmann 
Stankt-Getreu-Strasse 14 -18                                                                Stadt-Jugendamt Bamberg         
96049 Bamberg                                                                                     Geyerswörthstrasse 1                                    
                                                                                                               96047 Bamberg 
 
Herrn Norbert Lammert                                An Frau Dr. Angela Merkel                         Herrn Horst Köhler                                                                                                                                 
Bundestagspräsident                                      Bundeskanzlerin                                          Bundespräsident 
Bundestagsgebäude                                        Bundeskanzleramt                                       Spreeweg 1 
Platz der Republik                                         Willy-Brandtstr.1                                         10557  Berlin 
11011 Berlin                                                  10557 Berlin                                                  
 
An Frau Dr. Merk                                          Bundesjustizministerin                Ruppert Grimm 
Justizministerin Bayern                                  Brigitte Zypries                          Sozialreferent der Stadt Bamberg                                                             
Prielmayerstr. 7                                              Mohrenstrasse 37                        Stadtjugendamt Bamberg                               
80335 München                         10117 Berlin                                Geyerswörthstrasse 1                                                                                                                               
 
 

 
Beschwerde gegen den Amtsgerichtsbeschluß vom 29. Mai 2006 von Amtsrichter Herbst, 

Teil 2 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Wir fahren fort mit der Veröffentlichung 
der Beschwerde gegen den Amtsgerichts-

beschluß vom 29. Mai 2006. 
 

Kopien der Beschwerde ergehen an den Bundesgerichtshof, 
an den Europäischen Menschenrechtskommissar, an 

verschiedene Institutionen, Medien und Organisationen. 
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Die neu eingereichten Beweisunterlagen als Anlage sind alle mit arabischen Ziffern 
gekennzeichnet.  

 
Dies entbindet das Oberlandesgericht jedoch nicht v on seiner Sorgfaltspflicht, 
was die Beweisberücksichtigung betrifft.  
 
Wir weisen im Besonderen darauf hin, daß die Offene n Briefe, die als Beweise 
– ANLAGEN – angeführt werden, wesentliche Teile die ser Beschwerde sind 
(alle Offenen Briefe sind auf www.petra-heller.info  veröffentlicht).  
 

Dem Schriftsatz der Beschwerde noch nicht beigefügt e 
Anlagen werden nachgereicht.  
 

������ ��  Darstellung der psychologischen 
und soziologischen Gegebenheiten für 

Frau Heller und Grundlagen für ihre 
Handlungsweisen bezüglich des Sorge-

rechtsverfahrens 002 F 00940/04, des 
Umgangsrechtsverfahrens 002 F 

01101/04, sowie des Betreuungsver-
fahrens XVII 0797/05 

 
 

Einleitung  
 
Wir zitieren aus dem Gutachten vom 14. Dezember 2005 von PD Dr. med. Mario 
Gmür, FMH für Psychiatrie und Psychotherapie über Frau Petra Heller (Seite 17 des 
Gutachtens):  
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„Das Vorgehen der Behörden erscheint 
aus psychologischer Sicht (…) als sehr 

traumatisierend“ . 
 
BEWEIS: Gutachten vom 14. Dezember 2005 von PD Dr. med. Mario Gmür, Seite 
17 - BEIZIEHUNG DER GERICHTSAKTE XVII 0797/05 und 0 02 F 00940/04 

 
Wir zählen nun 2 Jahre seit der Kindeswegnahme von Aeneas. Zwei Jahre 
Trennung von den Eltern. Das ist für ein 9-jähriges  Kind eine lange Zeit. Der 
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inzwischen 11-jährige Aeneas wartet nun noch weiter , da seiner Mutter das 
Sorgerecht auf der Basis von weiteren Verleumdungen  und Falschdar-
stellungen sowie der Ignoranz rechtlicher Gegebenhe iten – diesmal  durch den 
Amtsrichter Herbst selbst – definitiv entzogen wurd e und sie weiterhin durch 
ein auf Falschzitaten und unhaltbaren Anschuldigung en beruhendem 
Betreuungsverfahren mit einer weiteren Psychiatrisi erung bedroht wird.  
 
Wir sind uns bewußt, daß wir mit dieser Beschwerde die Mängel des Amtsge-
richtsbeschlußes vom 29. Mai 2006 von Amtsrichter H erbst, Amtsgericht 
Bamberg aufzuzeigen haben. Das Oberlandesgericht ha t allerdings die 
schwere Aufgabe, diesen besonderen Fall auch unter besonderen Gesichts-
punkten zu berücksichtigen, da die Augen der Öffent lichkeit auf dem Ober-
landesgericht ruhen. 
 
Das Umgangsverfahren 002 F 01101/04 und das Betreuu ngsverfahren XVII 
0797/05 sind letztendlich ja Folgen dieses Sorgerec htsverfahrens, weshalb 
geboten ist, die Faktenlage auch in jenen Verfahren  zu berücksichtigen, wenn 
sich zeigen sollte, daß diese Fakten der Verfahren 002 F 01101/04 und XVII 
0797/05 Rückschlüsse auf das Sorgerechtsverfahren z ulassen. 
Dies ist in vorliegendem Fall mit Sicherheit gegebe n. 
 
Außerdem stellen wir in vorliegender Beschwerde Ant räge, die sich aus dem 
Verlauf des Sorgerechtsverfahrens ergeben haben und  die ein strafrechtliches 
Verfahren gegen beteiligte Amtspersonen auch des Ge richtes und die 
Zuleitung dieser Beschwerde als Beweisführung in st rafrechtlichen 
Gesichtspunkten an die Staatsanwaltschaft verlangen . 
  
Es mag für eine oberflächliche Rechtsprechung eine Gelegenheit bieten, diese 
Beschwerde abzulehnen, weil sie die Faktenlage aus anderen Verfahren mit 
hinzuzieht. Es wäre dies in vorliegendem Falle jedo ch bloß die Bestätigung des 
Verdachtes, der mit dieser Beschwerde erhärtet werd en soll: Nämlich, daß die 
Gerichte beteiligt sind an einem bewußt geplanten u nrechtmäßigen 
Sorgerechtsentzug. Der Skandal, der sich daraus erg äbe, wäre ein um so 
größerer, als er ohne dies schon in der Öffentlichk eit bekannt ist. 
 
 
Die Begründung von Amtsrichter Herbst in seinem Sorgerechtsbeschluß vom 29. Mai 
2006 läßt allerdings keinen Schluß darauf zu, daß diese Zeit von seiner Seite für 
Recherchen  genutzt wurde! 
 
Er führt keine  neuen Erkenntnisse bezüglich des ursprünglichen Vo rwurfes  der 
Kindesmißhandlung gegen Frau Heller an, die diese Zeit der Entfremdung des 
Kindes von seiner Familie rechtfertigen könnten, sondern nur Ereignisse, die 
während des Zeitraumes der letzten anderthalb Jahre geschehen sind, seit Aeneas 
nicht mehr bei seiner Mutter ist.  
 
Er entkräftet auch mit keinem Wort die vielen Beweise, die Frau Heller für ihre 
Unschuld angeführt hat, ja er geht sogar so weit, große Teile der eingereichten 
Beweise zu verschweigen. Einmal mehr wird auf Prof. Raschers einseitige, 
mangelhafte, unwissenschaftliche und widersprüchliche Ausführungen in dessen 
Stellungnahmen Bezug genommen.  
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Es gilt also, dieses Geschehen vor Gericht und in d er Öffentlichkeit der 
verflossenen 2 Jahre selbst ins Auge zu fassen, um dem Rechtsgrundsatz „stat 
pro ratione voluntas“ gerecht zu werden.  
Der psychologische Aspekt einer Traumatisierung der  Beschwerdeführerin und 
ihr völliger Vertrauensverlust in die zuständigen B ehörden muß unbedingt 
berücksichtigt werden. Ja, es ist sogar in Betracht  zu ziehen, daß dieser 
Vertrauensverlust bewußt geplant war, um Frau Helle r in die Situation zu 
bringen, in der sie, wenn sie sich und damit ihr Ki nd Aeneas dauerhaft 
schützen möchte, so verhalten muß, daß ihre Handlun gen genau dem 
Persönlichkeitsprofil entsprechen, welches die Geri chte zum Vorwand für den 
Sorgerechtsentzug machen. Bleiben diese Überlegunge n unberücksichtigt, 
kann das Gericht unmöglich gerecht urteilen. 
 
Wir gehen der Fragestellung nach, wie das Verhalten  der offensichtlich 
zusammenarbeitenden Behörden und Personen auf das V erhalten einer Mutter 
Rückwirkungen zeitigen muß, weil sie bereit ist, al les für das Wohl ihres Kindes 
einzusetzen.   
 
 

B I.)  Unregelmäßigkeiten in der 
Gerichtsbarkeit 

 
Wir nehmen Bezug auf die Dienstaufsichtsbeschwerde vom 20.02.2005 von Frau 
Petra Heller an die Justizministerin Dr. Merk, die mit fadenscheiniger und 
widersprüchlicher Begründung erst nach viermonatiger Wartezeit durch den 
Vizepräsidenten des Oberlandesgerichtes in Teilen abgewiesen wurde. Aktenteile, 
die persönlich unter Zeugenschaft noch beim Oberlandesgericht eingereicht worden 
waren und auf die ausdrücklich durch die Rechtsanwältin Engel im Schriftsatz vom 
03.11.2004 auf Seite 3 (Teil der Sofortigen Beschwerde gegen den Beschluß zur 
Aufrechterhaltung des Sorgerechtsentzuges vom 30.09.2004) mit den Worten 
„Hierzu wird verwiesen auf die detaillierten Ausführungen von Herrn Dr. 
Klemann…“ hingewiesen worden war, verschwanden aus der Gerichtsakte und 
wurden im Urteil des Oberlandesgerichtes vom 06.12.2004 nicht berücksichtigt. 
 
BEWEIS: Dienstaufsichtsbeschwerde vom 20.02.2005 – ANLAGE 4 
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Das Verschwinden anderer für die Entscheidung des Oberlandesgerichtes am 
06.12.2004 durchaus relevanter Aktenteile wurde in der Antwort des Vizepräsidenten 
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des Oberlandesgerichtes sogar zugegeben. Die Entscheidung, über die 
Aufrechterhaltung des Entzuges der elterlichen Sorge jedoch, wurde daraufhin nicht 
überprüft. Es blieb bei der schmerzlichen Trennung von Aeneas von seiner Mutter.  
 
BEWEIS: Antwort des Vizepräsidenten des Oberlandesgerichts vom 24. Juni 2005  
– ANLAGE 5  
 



Offener Brief vom 21. November 2006: Wo ist der Deutsche Rechtsstaat, Teil 2 12 



Offener Brief vom 21. November 2006: Wo ist der Deutsche Rechtsstaat, Teil 2 13 

 



Offener Brief vom 21. November 2006: Wo ist der Deutsche Rechtsstaat, Teil 2 14 

 
FORTSETZUNG   der Veröffentlichung der Beschwerde    FOLGT 

 
Wir kommentieren: 
1) Ein Familiensenat besteht aus drei Richtern. Wenn sich keiner von diesen 
Richtern an die Anlage erinnern konnte, ist klar, daß sie den Richtern nicht vorlag, da 
man ja davon ausgehen muß, daß Richter gewissenhaft prüfen; sich also mit einer 
Sache wirklich auseinandersetzen, um entscheiden zu können. Eine derartige 
Auseinandersetzung aber prägt sich der Erinnerung ein. Insbesondere dann, wenn 
es sich um einen so außergewöhnlichen Fall wie bei Aeneas Heller handelt. 
Die Tatsache, daß diese wesentlichen Unterlagen den Richtern bei ihrer 
Entscheidung nicht vorlagen, hätte Anlaß dazu sein müssen, den Entscheid noch 
einmal zu überdenken und erneut zu entscheiden. Natürlich mußten die Unterlagen 
vorhanden gewesen sein, denn sie wurden ja – neben der Beilage im Schriftsatz der 
Anwältin und neben der ausdrücklichen Erwähnung im als Beilage erwähnten 
Schreiben des Borreliosespezialisten Dr. Klemann – noch persönlich vorbeigebracht. 
2)  Es wird in dem Schreiben der Anwältin nicht nur auf das Schreiben von Dr. 
Klemann Bezug genommen, sondern es wird in dem Schreiben der Anwältin auch 
auf das Fallbeispiel, das Dr. Klemann in seinem Schreiben ausführlich behandelt, auf 
der durch den Vizepräsidenten des Oberlandesgerichts erwähnten Seite 3 
hingewiesen. Im Schreiben von Dr. Klemann selber wird die "KASUISTIK" ausführlich 
als Fallbeispiel beschrieben und ausdrücklich mehrmals als Anlage genannt. 
Es wäre also bei gewissenhafter Prüfung der Richter gar nicht nötig gewesen, daß 
die Kasuistik auch noch als Beilage im Schreiben der Anwältin genannt wird. 
3) In diesem Falle, wo es sich um eine so schwerwiegende Entscheidung wie eine 
Trennung von Mutter und Kind handelt, wären nicht nur für die Zukunft Maßnahmen 
zu ergreifen gewesen, sondern auch rückwirkend. Zumindest hätte die Entscheidung 
über die Aufrechterhaltung des vorläufigen Sorgerechtsentzuges nach Einsicht in die 
„KASUISTIK“ erneut gefällt werden müssen. 
4) Wofür ist dann die Dienstaufsicht zuständig, wenn nicht dafür, zu überwachen, 
daß die Richter ihren Dienst nach den klaren Regeln des Rechtsstaates ausüben? 
 

Die Öffentlichkeit schaut auf das Oberlandesgericht  Bamberg. 
 

Wir fordern einen fairen Prozeß! 

 

Alle, die sich mit Aeneas und seiner Mutter Petra Heller 
solidarisieren. 

 

     
     Name 

 

 
Vorname 

 
Anschrift  

 
Datum 

 
Unterschrift 

 
 
 

    

 
 

    

 
 

    


